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Nach dem Bau des ersten Teilstückes der „Saarbrücker Eisenbahn“ wurde 1851/52 in 
Neunkirchen ein Empfangsgebäude errichtet. 1860 wurde der Bau eines neuen Bahnhofs-
gebäudes begonnen, das dem gestiegen Frachtaufkommen und dem Personenverkehr Rechnung 
trug.                           Fortsetzung Rückseite 
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Durch die positive Entwicklung des Personen- und Güterverkehrs wuchsen in Neunkirchen die 
Gleisanlagen um ein Vielfaches. Aber auch der Wasserverbrauch zur „Speisung der 
Lokomotiven“. 1912 begann der „Eisenbahnfiskus“ mit Probebohrung, zunächst in 
Wiebelskirchen und im Wiesental in Wellesweiler, und wurde in Wellesweiler fündig.  
 
Zunächst erhob der Gemeinderat von Neunkirchen Bedenken, dass durch eine Wasser-
entnahme eine Beeinträchtigung der Quellen des Neunkircher Wasserwerkes erfolgen könnte. 
Doch diese Bedenken fanden keine Berücksichtigung.  
 
1914 wurde am Fuße des Heidenhübels mit dem Bau einer Pumpenstation zur Versorgung der 
Bahnhöfe zwischen Neunkirchen und Homburg gebaut und erfüllte über viele Jahrzehnte 
seinen Zweck. Leider sind fast keine Unterlagen zu dem Bauwerk und seinem Zweck erhalten. 
 
Verträge mit den Grundstückseigentümern wurden abgeschlossen. Ein Vertrag mit den Erben 
des Friedrich Leibenguth hat seinen Weg in die Sammlungen des Wellesweiler Arbeitskreis 
für Geschichte gefunden und gibt heute Auskunft über die finanziellen Konditionen der 
Eisenbahn. Für die Zeit vom 1. Februar 1924 bis 31.März 1926 zahlte sie eine 
Abfindungssumme von 6000 Franken und ab dem 1. April 1926 eine nachträglich zahlbare 
Vergütung von 300 RM, die in Franken ausgezahlt wurde. Gekündigt werden konnte der 
Vertrag bei einem Versiegen der Wasserquelle. 
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